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Anhang B.

Commissionsbericht

die Berichte der Direktion

betr. die Lohnbewegung.

Vom 17. Mai 1898.

RS Qg



ZURICH, den 17. Mai 1898.

An den Verwaltunesrat
o)

der

Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft.

Hochgeachtete Herren !

Mit Eingabe vom 2. Mirz 1897 fiihrte das Centralkomite des Verbandes des Personals schweize-
Mscher Transportanstalten beim Verwaltungsrate der Nordostbahngesellschaft Beschwerde iiber mangeclhafte
A“Sfﬁhrung der am 1. Mérz 1896 zwischen der Direktion der Nordostbahn und ihm abgeschlossenen

Vel‘einbarung‘ betreffend Regulierung der Lohn- und Anstellungsverhiltnisse des Dienstpersonals. Diese
Bingabe lautet:
Bern, 2. Mirz 1897,
Tit. Direktion der schweizerischen Nordostbahn
2y Handen des Verwaltungsrates N. 0. B. Ziirich.
Herr Prisident !
Herren Verwaltungsrite!

Am 1. Mirz 1896, anlisslich der grossen Lohnbewegung des schweiz. Hisenbahnpersonals und
angesichts ciner drohenden Arbeitsniederlegung, machte die Direktion der Nordostbahn eine Reibe von
VCI'SpI‘cchungcn zu Handen ihres Personals, um eine Unterbrechung des Befriebes zu verhiiten.

Trotzdem diese Versprechungen in feierlichster Weise abgegeben worden waren, sind diesclben bis
Jetzt doch nur in fusserst mangelhafter Weise erfiillt worden, was unter dem in seinen Erwartungen getiuschten
Personal begreiflicherweise namenlose Entriistung hervorrief. Diese Entriistung ist unzweifelhaft vorhanden,
Wwenn schon die Direktion behauptet, es sei ihr nichts bekannt von Unzufriedenheit bei ihren Angestellten.

Sonntag, den 28. Februar 1897 fand in Ziirich eine Delegiertenversammlung aller Dienstkategorien
und aller unserer Verbandskreise statt, welche dem Centralkomite V. P. 8. T. die schon unterm 19. Januar
1896 erteilte Vollmacht erneuerte und ihm den Auftrag erteilte, bei Thnen auf Einlosung der von der
Dircktion der Nordosthahn gegebenen Versprechen zu dringen.

Demgemiiss stellen wir an Sie namens des Personals der Nordostbahn folgendes Ansuchen :

Sie mogen dafiic besorgt sein, dass die Direktion ihr am 1. Mirz 1896 gegebenes Wort einlosc.
Dasselbe besteht aus folgenden Punkten: '

1. Bs soll der Anstellungsvertrag, wic er am 29. Februar 1896 an der Konferenz in Bern festgestellt
wurde, unveriindert angenommen werden.

2. Es soll das gesamte Personal mit Ausnahme der im Jahr 1895 neu Eingetretenen mit Wirkung
auf 1. Januar 1896 um cine Gehaltsstufe aufgebessert werden. Lokomotivfiihrer, Heizer, Zugfithrer,
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Conducteurs sollen um zwei Gehaltsstufen  vorriicken.  Angestellte, die seit 20 Jahren im Dienst der
Nordostbahn — mit Vertrag — stehen, riicken ebenfalls um zwei Stufen vor.  Leute mit 30 Dienstjahren
um drei Gehaltsstufen.,

3. Die Einreihung in die Stufen soll unter billiger Beriicksichtigung des Dienstalters und unter
Aufrundung, wo es notig ist, in 10yalm-‘W'eis0 geschehen — chenso die Tinreihung in die Klassen.

4. Das Gehaltsschema der Schweiz. Centralbahn soll als Richtschnur dienen.

5. Die Arbeiter sollen in Bezug auf Aufbesserung und regelmiissige Lohnzulagen analog den Ange-
stellten behandelt werden.

6. Wegen Teilnahme an der Lohnbewegung soll keine Massregelung irgendwelcher Art stattfinden diirfen.

Beziiglich der Punkte 3 und 4 stellt nun das Personal der Nordostbahn folgendes Verlangen:
In Betreft der Minimal- und Maximalzahlen soll das Schema der Schweiz. Centralbahn gelten
samt Nachtriigen —, soweit dasselbe giinstiger ist als dasjenige der Nordostbahn; wo das letztere giinstiger

ist, soll es in Kraft bleiben.

Bs sollen nicht mehr Klassen aufgefiihrt werden als bei der Schweiz. Centralbahn, auch sollen die
Einfiihrungsbestimmungen zur Gehaltsordnung denjenigen der Schweiz. Centralbahn gleichlautend sein, wobei
namentlich zu betonen ist, dass bei normalen Leistungen die Aufbesserungen regelmiissig alle zwei Jahre
zu erfolgen haben. Das Personal der beiden Bahnhéfe Zirich und Winterthur ist bei der Einreihung in
die Klassen besonders zu beriicksichtigen.

Die Aufbesserungen, welche gemiiss obigen Versprechungen im Jahre 1896 hiitten erfolgen sollen,
aber nicht erfolgt sind, sind unverziiglich nachzuholen. Das im Jahr 1895 neu cingetretene Personal soll
pro 1897 cine erste ctatmissige Aufbesserung erhalten.

Die Gehaltsordnung gilt vom 1. Januar 1896 an, so dass die erste regelmiissige Aufbesserung
abgeschen von der fiir 1896 stipulierten — auf 1. Januar 1898 zu erfolgen hat.

Wir unterbreiten Thnen obige Forderungen des Personals und erkliren, dass wir laut Delegierten
beschluss vom 28. Februar a. c¢. zu Unterhandlungen vor dem Chef des schaceiz. Eisenbahndepartements
befugt sind.

Sie wollen bis zum miichsten 10. Mirz sich aussprechen, ob Sie zu Verhandlungen an obgenanntc?
Stelle geneigt sind, resp. ob Sie ohne weiteres das vorjihrige Versprechen der Direktion einldsen wollen-

Eine Antwort erbitten wir bis spiitestens am 10. Mirz vormittags 10 Uhr an das schweiz. Bisens
bahndepartement zu Handen des Centralkomite V. P. 8. T. in Bern.

In der Hoffnung, dass Sie dem Ansuchen TIhres Personals innert der niitzlichen Frist cntspreulm.n
werden, und unter ausdriicklichem Hinweis auf die eventuellen Folgen ciner Weigerung, fiir welche WY
die Verantwortlichkeit auf die Direktion der Nordostbahn schichen miissten, zeichnen

mit gebiihrender Hochachtung

L. A der Delegiertenversammlung des Personals der N. 0. B.
und namens des Centralkomites V. P, §. T.
Der Prisident : Der Selkretdr -

Mosimann-Jordi. Sourbeck.

Am 3. Méirz 1897 hat der Verwaltungsrat die Direktion zur Berichterstattung iiber diese Beschwer
. p " . . - P N AT
eingeladen und zur Prifung des zu erwartenden Berichtes zum voraus eine Spezialkommission niedergeset?
o s . . B ) "Ltv
Nachdem dann am friihen Morgen des 12. Mirz 1897 der Streik eingetreten war und Herr Bundesr

Zemp am 13. Mirz 1897 seinen Schiedsspruch gefiillt hatte, wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates



— 95

vom 13, Mérz 1897 die Kommission ihres Mandates enthoben, der Direktion indessen anheimgegeben,
gleichwohl den von ihr verlangten Rapport zu erstatten, In der Sitzung des Verwaltungsrates vom
22. Mai 1897 hat die Direktion sodann einen Bericht iiber die Vollzichung des Schiedsspruches Zemp in Aussicht
gestellt, und ist sie zugleich in bestimmter Weise eingeladen worden, den fraglichen Bericht iiber den
Inhalt und Vollzug der Vercinbarung vom 1. Médrz 1896 wirklich abzugeben.

Mit Schreiben vom 18. Juni 1897 legte die Direktion beide Berichte — sowohl iiber die Voll-
zichung  des Schiedsspruches als iiber die Vereinbarung vom 1. Mirz 1896, letzteren mit Datum vom
10. Mirz 1897 als Beilage des erstern — unter Beischluss eines umfangreichen Aktenmaterials vor.

In der Sitzung vom 3. November 1897 wurden diese Berichte gegeniiber einem Antrag, von
densclben lediglich Vormerk am Protokoll zu nehmen, der am 3. Mérz 1897 eingesetzten und nun
reaktivierten Spezialkommission zur Priifung und Antragstellung iiberwiesen.

In Erfiilllung dieses Auftrages haben wir die Verhiltnisse genau untersucht und beehren uns, IThnen
das Resultat unserer Priifung zur Kenntnis zu bringen.

L.

Chronologisch verfahrend beginnen wir mit der
Vereinbarung vom 1. Mdirz 1896.

Zum bessern Verstindnis der streitigen Punkte skizzieren wir zunichst in kurzen Ziigen die Vor-
geschichte dieses Abkommens.

. Nachdem der mit einem stindigen Sekretariat ausgeriistete Verband des Personals schweizerischer
11'ﬁmsportansstaltcn im Anfang des Jahres 1895 ins Leben getreten war, gingen die organisierten Arbeiter
der Centralbahn in Basel im Juli desselben Jahres mit dem Begehren um mehrfache Verbesserung ihrer
8¢ vor. Thnen folgten im August 1895 der Eisenbahnarbeiterverein St. Gallen, im September des gleichen
Jahres i Angestellten und Beamten der Centralbahn.

In wesentlicher Ubereinstimmung mit den Forderungen, welche die letateren aufgestellt hatten,
Petitionierton mit Eingabe vom 8. Dezember 1895 4166 Angestellte der Nordostbahn bei der Direktion
g Gewfihrung folgender Wiinsche:

L. Erhﬁhung der Taglohne und der Gehiilter bis auf 2400 Fr. um 25 %o, von 2400 bis 3000 Fr. um
0 und zwar auch fiir das bereits einem Regulativ unterstellte Personal.

2. Aufstellung eines Grehaltsregulativs fiir das gesamte Dienstpersonal mit Ausrichtung des Maximums
tach swangig Dienstjahren. |

3. Jéihrliche gleichmiissige Aufbesserung bis zur Erreichung des Maximums.

4. Zehnstiindige Arbeitszeit.

5. Aufstellung einer alle Abteilungen beschlagenden Dienst-Pragmatik.*)

15 0/

*): Unter »Dienstpragmatik“ ist nach dem offiziellen Protokoll iiber die Konferenz vom 29. Februar 1896 (Schweiz. Eisenbahn-Zeitung

Miirz, 1896) im wesentlichen zu verstchen die Anstellung auf Grund eines Dienstvertrages, welcher dem Angestellten eine mehr-

fin dunf; im Spezialfall eine sechsjihrige — Anstellung mit Wiederwahl je sechs Monate vor Ablauf der Vertragsdauer sichert, die

24 tl‘ete; N “ﬂd' Entlass?ung-sgriindu feststellt, den Angestellten das Recht einriumt, jederzeit auf dreimonatliche Kiindigung aus dem Dienst

don ﬂts,c}fn'dhcp Streitigkeiten {iber das Dienstverhiltnis, mit Inbegriff derjenigen iiber erfolgte Dienstkiindigung oder Dienstentlassung,
eid eines Schiedsgerichtes oder (nach spiiterem, reduziertem Begehren) eines Friedensgerichtes unterstellt.

Yom gy
Jiihrige
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Die Direktion gab dem Verwaltungsrate in seiner Sitzung vom 24. Dezember 1895 Kenntnis vom
Eingange dieser Petition, legte eine Zusammenstellung der Besoldungsansitze bei den schweizerischen
Hauptbahnen bei und erhiclt den Auftrag, diese Zusammenstellung durch Erhebungen iiber die entsprechenden
Verhiltnisse bei den Bahnverwaltungen der Nachbarlinder zu erginzen; dieser Auftrag wurde mit Vorlage
vom 4. Februar 1896 erfiillt.

Am 16. Februar 1896 fand der Hisenbahnertag in Aarau statt, welcher die von den Bahnverwaltungen
auf die eingereichten Massenpetitionen erteilten Antworten als nicht befriedigend erklirte, im Prinzip den
allgemeinen Streik der Eisenbahner der Schweiz beschloss, die Direktionen indessen ersuchte, sich bis zum
29. Februar 1896 zu eincr Konferenz mit dem Centralkomite zu verstehen, um in gemcinsamer Beratung die
Angelegenheit giitlich zv regeln, und dem Centralkomite umfassende Vollmacht ecrteilte.

Am 19. Februar 1596 unterbreitete die Direktion dem Verwaltungsrate ihre Antrige zur Frledigung der
Petition vom 8. Dezember 1895. Sie fiihrte aus, dass sie eine gleichartige Lohnstellung zu erzielen anstrebe,
wie dies bei der Centralbahn durch die von dieser aufgestellten Gehaltsnormen bedingt sei. In Anlehnung
an diese Normen werde sie die bei der Nordostbahn bereits bestehenden Reglemente revidieren und wo
noch keine Gehaltsnormen existieren, wie z. B. beim Stationspersonal, analoge Normen cinfithren. Mit
Bezug auf das Personal der C(entralverwaltung und der centralen Bureaux des Betricbes gedenke sie im
grossen Ganzen die bisherige Ordnung beizubehalten.

Die Direktion berachrete die Summe, welche nétig sei, um die Angestellten in der Regel um eine
bis zwei Stufen vorriicken zu lassen, pro 1896 auf 280,000 Fr. und verlangte einen Kredit von yund
300,000 Fr., iiberdies einen solchen von 50,000 Fr., um dem Personal der Werkstitten die Lohne um
10 bis 30 Cts. per Tag wuizubessern.

In seiner Sitzung vom 22. Iebruar 1896 bewilligte der Verwaltungsrat diese Kredite.

Die Direktion nahm in Aussicht, sofort eine entsprechende Kundgebung an das Personal zu erlassen
und die einzelnen Angestellten in cie Gehaltsklassen einzustellen; die Angestellten hiitten dagegen schriftlich
auf die weitergehenden Fordernngen der Petition zu verzichten.

Mit gedrucktem Zirkular voni 25. Februar 1896 (Beilage 12 des Direktionsberichtes vom 10. Mirz 1897),
welches die Antwort auf die Petition vom Dezember 1895 enthielt und sich einliisslich iiber alle Begehren
derselben aussprach, kam cine das Datum vom 22. Februar 1896 tragende ,Gehaltsordnung vom
1. Januar 1896¢ (Beilage 6 sum Direktionsbericht vom 10. Mirz 1897) successive zur Verteilung; an die
Mitglieder des Verwaltungsrates crfolgte die Expedition am 28. Februar 1896.

Dem Kreisschreiben folgten unterm 28. Februar, resp. von diesem Tage an die Anzeigen an die
einzelnen Angestellten betreffend die neue Normierung ihrer Gehalte.

Die neue Gehaltsordnung lautete in § 1 Ziffer 2: | Fiir die Angestellten bei der Centralverwaltuns
und der centralen Bureaux des Betriebes besteht ein besonderes Regulativ.

Und in § 2 Ziff. 1: ,Die neue Grehaltsordnung gilt vom 1. Januar 1896 an und zwar in folgcndef
Weise: . . . ..

b) ,Das vor dem 1. Jenuar 1895 eingetrétene Personal wird von der Direktion nach Massgabe
der vom 31. Dezember 1895 ab giiltigen Gehalte und Funktionen in diejenige Stufe seiner Giehaltsklass®

eingestellt, deren Ansatz den scinem damaligen Gehalte niichstkommenden hohern Betrag aufweist. Auf
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1. Januar 1896 findet sodann fiir das ganze vor dem I. Januar 1895 eingetretene Personal das Vorriicken
um eine, je nach Umsténden um zwei Gehaltsstufen, nach Massgabe der neuen Gehaltsordnung statt.

,Die gemiiss bestehenden Regulativen auf 1. Januar 1896 verabfolgten Gehaltserh6hungen sind
hiebei anzurechnen.*

Die iibrigen Hauptbahnen nebst der Tossthalbahn traten am 29. Februar 1896 unter dem Priisidium
des Vorstehers des Risenbahndepartements zu Verhandlungen mit dem Centralkomite zusammen und
crzielten (mit Ausnahme der Jura-Simplonbahn, deren Vertretung ohne Vollmacht war) eine Einigung
Sowohl mit Bezug auf einen iibereinstimmenden Inhalt des Anstellungsvertrages, als auch mit Bezug auf die
Gehaltsyerhiltnisse, indem speziell bei der Centralbahn die von dieser aufgestellte Lchnordnung im wesentlichen
adoptiert wurde.

- Die Direktion der Nordostbahn war dieser Konferenz infolge einer Verfiigung des Herrn Prisidenten
des Verwaltungsrates fern geblieben.

Nun konzentrierte sich die Bewegung ausschliesslich gegen die Nordostbahn. Der Streik war vorbe-
reitet und solltd in der Nacht vom 1. auf den 2. Mirz 1896 ins Werk gesetzt werden. Sonntag den 1. Méirz 1896
fanden in Ziirich Verhandlungen zwischen der Direktion und Vertretern des Centralkomites statt. Um 1 Uhr 20
Mittags langte ein Telegramm des Bundesrates an, folgenden Inhalts:

nBern, den 1. Mirz 1896, um 1 Uhr 20 Min. nachmittags.
»N. O. B.-Direktion, Ziirich. — Der Bundesrat hat mit Befriedigung Kenntnis genommen von dem

Ergebnis der auf Veranlassung und unter Leitung des Kisenbahndepartements gestern hier stattgefundenen

Konferenz der Bahnverwaltungen S. C. B., &. B., V. 8. B., T. B. einerseits und des Centralkomites ihrer

Angestellten anderseits. Fs ergab sich eine Ubereinstimmung der beiden Gruppen hinsichtlich der Regelung

des Anstellungsverhiltnisses, bei der 8. C. B. und G. B. auch eine definitive Festsetzung des Gehaltschemas,

bei V. 8. B. und T. B. die grundsifzliche Festlegung des letztern und bei der ebenfalls vertretenen J. S.

die vorliufige Zustimmung zu den Bestimmungen des Anstellungsvertrages und die Bereitschaft, ehestens

auch die Lohnfrage zu beordnen. Zu unserm Bedauern hat Ihre Direktion die Einladung zur Konferenz
nicht angenommen und es wird daher der Kampf Threr Verwaltung mit Ihrem Dienstpersonal fortdauern.

Die Verantwortlichkeit dafiic miissen wir Ihrer Direktion iiberlassen. Eingegangenen Nachrichten zufolge

beabsichtigt das Dienstpersonal der N. O. B. morgen die Arbeit einzustellen. Wir fordern Sie auf, diese

folgenschwere Eventualitiit mit allen Kriiften zu verhindern. Sollte dies Thnen nicht gelingen, so wird der
Bundesrat fiir die Fortfithrung des Betriebes die geeigneten Massnahmen treffen.

,Im Namen des schweiz. Bundesrates:
nDer Bundesprdsident :
Lachenal.
yDer Kanzler der Kidgenossenschaft:
Ringier.“
Die Verhandlungen mit dem Centralkomite und die im Beisein des Herrn Prisidenten Guyer-Zeller
2 . . Ve . . .
8¢pflogenen Beratungen der Direktion fiihrten gegen Abend zu einer Einigung, wovon der Presse durch
Olgendes gemeinsames Bulletin (Beilage 2 des Direktionsberichtes) Kenntnis gegeben wurde :
sMitteilung.

poonntag, den 1. Mirz vormittags 10 Uhr traten im Direktionsgebiiude der Nordosthahn in Ziirich
eme Delegation des Centralkomite des Personals der schweizerischen Transportanstalten, bestehend aus
o ?
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Herrn Dr. Sourbeck und Herrn Lokomotivfithrer Gyger, Priisident des Schweizerischen Lokomotivfithrer-
vereins mit Herrn Direktionspriisidenten Birchmeier zu einer vertraulichen Besprechung iiber die I'rage der
Lohnbewegung der Nordostbahn zusammen.

»Nachdem die beidseitigen Standpunkte fiir eine friedliche Losung der Frage festgestellt worden
waren, trat die Direktion zu einer ausserordentlichen Sitzung im Beisein des Prisidenten des Verwaltungs-
rates, Herrn Guyer-Zeller, zusammen.

,Da zwischen dem Begehren des Centralkomite und den bereits gemachten Offerten der Nordostbahn
keine wesentlichen Differenzen bestunden, wurde einstimmig beschlossen, zu einer Verstindigung mit dem
Centralkomite auf der gleichen Basis Hand zu bieten, auf welcher an der Konferenz in Bern am
29. Februar zwischen dem Centralkomite und den Verwaltungen der Centralbahn, Vereinigten Schweizer-
bahnen, Gotthardbahn und Tossthalbahn eine Kinigung erzielt worden ist.

,Die Nordostbahn ist auch damit einverstanden, dass wegen Teilnahme an der Lohnbewegung keine
Massregelung der Teilnehmer eintreten darf.

,In einer nachmittags 4 Uhr abgehaltenen gemeinschaftlichen Konferenz der Direktion mit den
Bevollmichtigten des Centralkomite erklirten sich die letzteren namens des Dienstpersonales der Nordostbahn
mit den Erklirungen der letztern einverstanden, womit die Lohnbewegung bei der Nordostbahn prinzipiell
als geregelt betrachtet werden kann.

,Das Centralkomite verspricht, der ungehinderten Betriebsfiihrung der Nordostbahn keine Hinder-
nisse zu bereiten.

o Ztirich, den 1. Mirz 1896. Birchmeier.

Sourbeck.

Ein Verbalprozess konnte iiber die Verhandlungen leider nicht aufgenommen werden, weil ohne
Kintreten auf grossere Details ein genaues Protokoll nicht mioglich gewesen wiire, fiir ein solches aber
damals keine Zeit ibrig blieb.

Dagegen wurde kurz darauf der Inhalt der Vereinbarung im Wege der Korrespondenz mit Herrd
Dr. Sourbeck festgestellt. Diese wurde veranlasst durch folgendes unter dem Personal der Nordostbahn
verbreitetes, eigenmichtig vom Prisidenten der ,Lohnkommission“ ausgegebenes, ganz unrichtige Angaben

enthaltendes
sBulletin

von drei Vertrauensminnern aus den Verhandlungen in Bern mit Herrn Dr. Sourbeck,
abgehalten den 9. Mérz 1896, mittags 1 Uhr.

»,Neuesten Berichten der Arbeiter und Angestellten zufolge scheint es, dass die Nordostbahndirelktion
den Beschluss vom 1. Mirz 1896 gegeniiber dem Centralkomite des V. P. 8. I nicht innehalten will-
Dieses Nichtnachkommen hat die Lohnkommission des Nordostbahnnetzes veranlasst, eine Delegation nach
Bern zu senden, um klaren Aufschluss zu erhalten. Das Centralkomite eréffnete uns nun folgendes:

»Bs wurde Sonntag den 1. Mérz seitens der Dircktion der Nordostbahn beschlossen :

Die 2500 bis zum Maximum jedes einzelnen verteilt zu bewilligen ;

Jeder der erstern und weitern Angesteliten wird in die gleiche Klasse eingeteilt wie die Stationsklasst;
ist die Gehaltserhihung netto nicht auf die Wohnung zu schlagen.

» Was die Arbeiter im allgemeinen betrifft, so erhilt jeder derselben eine Erhihung des Lohnes, ange
nommen z. B. von Fr. 3. — au Fr. 3.50 auf Fr. 3.80 und Fr. 4. — wu. s. w. Die in Bern beschlosseh’
Dienstpragmatik gilt auch fiir die Arbeiter, welche mindestens zwei Jahre wm Dienste stehen.

,Da nun die Direktion diesem Beschlusse, trotz ihrer Abmachung, diese Sache loyal durchzufithre™
nicht nachzukommen scheint, so ersuchen wir namens der Lohnkommission jeden der Nichtberiicksichtigte™
sofort Reklamation und zwar gruppenweise an untenstehenden Vertrauensmann zu leiten, welcher gerne
bereit ist, weitere Auskunft zu erteilen.

Qo W~
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,Iiine nicht befriedigende Antwort seitens der Direktion wird sofort von untenstehender Kommission
an den V. P. 8. T. weitergeleitet, um die Angelegenheit seitens desselben durch weitere Schritie zu erledigen.

» Winterthur, den 9. Mirz 1896.
5 Fiir die Lohnkommission :

»Der Prdsident :
»K. Gridssle, Winterthur.“

In ihrem Briefe an Herrn Dr. Sourbeck vom 19. Mirz (Beilage 3 des Direktionsberichtes) fasste
die Direktion das Ergebnis der Konferenz vom 1. Mirz 1896 dahin zusammen:

» Wir gaben dem Centralkomite die Zusicherung, dass wir die Gehaltsverhiltnisse unseres fest
angestellten Personals m wesentlichen auf gleicher Grundlage normieren werden wie die Centralbahn nach
den Vereinbarungen in Bern vom 29. Februar, und dass wir die daherigen Gehaltsregulierungen in loyaler
Weise durchfiihren werden, bereit, etwaige Hiirten und Unebenheiten, die sich bei der Durchfiihrung zeigen
Sollten, zu beseitigen. Zur Zeit der Konferenz waren, wie wir Ihnen mitteilten, gedruckte Exemplare der
von uns auf jener Girundlage aufgestellten Normen bereits sowohl in Ihren Hénden als auch in Verteilung
an das Personal begriffen, und die Anzeigen an die Einzelnen iiber Neuregelung ihrer Gehalte waren teils
Schon abgegangen, teils in Ausfertigung.

»Mit unsern vorerwiihnten Zusicherungen waren auch die auf die Gehaltserhéhungen beziiglichen
Punkte der Lohnpetition erledigt, ohne dass spezielle Abmachungen iber das prozentuale Verhiltnis

Zwischen den Gtehaltserhohungen und den bisherigen Gehalten stattgefunden hitten.

»Im weitern gaben wir dem Centralkomite die Erklirung ab, dass wir uns den Abmachungen der
Konferenz in Bern vom 29. Februar hinsichtlich einiger Grundsitze fiir den Anstellungsvertrag des fest

angestellten Personals anschliessen.

»Was die Arbeiter, resp. die Angestellten im Taglohn betrifft, so gaben die von uns
erteilten Aufschliisse iiber die bereits erfolgten und noch beabsichtigten Lohnregulierungen zu keinen
Differenzen Anlass.

»Dabei war dem Komite vollkommen klar, dass wir nicht fiir jeden Arbeiter eine Lohnerhéhung
Versprachen, sondern im allgemeinen nur fiir die geringer bezahlten, innert den Grenzen des verwaltungs-
Litlich bewilligten Kredits von 50,000 Fr. fir die Werkstittearbeiter. Von einer allgemeinen Erhéhung
der Taglohne beim Betricbspersonal, welehe wir schon im Jahr 1896 freiwillig auf die Hohe derjenigen
(_1_‘31' Centralbahn und der Vereinigten Schweizerbahnen gebracht hatten, sowie von einer prinzipiellen

Anderung der Anstellungsverhiltnisse der Arbeiter war gar nie die Rede.*

In seiner Antwort vom 22. Mirz 1896 (Beilage 4 des Direktionsberichtes vom 10. Mérz 1897) sagte
Herr Dr, Sourbeck : ,Die in dem Bulletin der Lohnkommission enthaltenen Angaben kénnen nicht von
i stammen, da ich ja die Zusammenfassung der Stipulationen unserer am 1. Mirz in Ziirich stait-
efundenen Konferenz, wie sie in Ihrem Schreiben enthalten ist, als richtig anerkenne.”

Herr Sourbeck fiigte dem Texte des Schreibens der Direktion erginzend bei, dass der Direktions-
P.riSident in einer Besprechung vom 21. Mirz 1896 noch versprochen habe, die Angelegenheit der Arbeiter
®mer Priifung zu unterziehen.
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Dass die neuen Gehaltsnormen vom 22. Februar 1896 am darauf folgenden 1. Mdrz in seinen

Hiinden gelegen, gicbt Herr Sourbeck stillschweigend zu.

IL

Auf der so gewonnenen Grundlage gehen wir nun zur Priifung der von den Angestellten
erhobenen, in der Fingabe vom 2. Mirz 1897 prizisierten Anschuldigung iiber, dass die Direktion in
verschiedenen Beziehungen ihr Wort nicht eingelost habe. Wir folgen der Eingabe Punkt fiir Punkt.

A. Unverédnderte Annahme der am 29. Februar 1896 vereinbarten Redaktion eines
Anstellungsvertrages.

s ist vollkommen richtig, dass die Annahme dieses Schemas zugesagt worden ist, und ebenso
richtig, dass der Inhalt der wirklich zur Ausfertigung gelangten Vertriige nicht wortlich mit demselben

iibereinstimmte, sondern folgende Abweichungen aufwies:

In Art. 1 Abs. 1 wurde das Wort ,Amtsdauer durch , Vertragsdauer* und der Ausdruck , Wieder-

wahl® durch ,lrneuerungswahl® ersetat.
”» o

Den Beispielen wichtiger Entlassungsgriinde wurde beigefiigt: ,unsittliche Handlungen*, ,gericht-
liche Verurteilung®, , Verlust des Aktivbiirgerrechtes, auch Konkurs und Auspfindung, je nach der Stellung
des Angestellten“.

Abs. 2. Unter den Fillen schwerer Dienstvergehen wurde eingeschaltet: ,Gefihrdung des Eisenbahn-
betriebes durch grobe Fahrlissigkeit“.

Endlich wurde Artikel 3 weggelassen, welcher lautete: ,Streitigkeiten iiber das Dienstverhiltnis
mit Inbegriff derjenigen iiber erfolgte Dienstkiindigung oder Dienstentlassung unterliegen dem Entscheid
der Gerichte des Sitzes der Gesellschaft.*

Die Erginzung der Beispiele der Entlassungsgriinde und der schweren Dienstvergehen war notwendig
damit nicht mit der Binrede, die Aufziihlung sei erschopfend, gerade die wichtigsten Fille der Ahndung
entgehen. Die Streichung des Gerichtsstandsartikels erfolgte aus zwingenden juristischen Griinden und im
Interesse der Angestellten selbst; denn nach den Konzessionen und nach Art. 8, Abs. 2 des Eisenbahngesetzes
von 1872 hat jeder Angestellte das Recht, die Gesellschaft entweder an ihrem Sitze oder an dem VoD
ihr im betreffenden Kanton verzeigten Domizil zu verklagen.

Wenn iibrigens beziiglich dieser Punkte irgend jemand ein Vorwurf treffen konnte, so wiirde er sich
nicht gegen die Direktion, sondern gegen den Verwaltungsrat und zwar gegen den durch die Wahl staatlicher
Vertreter erweiterten Verwaltungsrat richten, da dieser in seiner Sitzung vom 19. November 1896 ein-
lisslich iiber den Anstellungsvertrag verhandelte und in voller Kenntnis der Aktenlage das Formular
genehmigte resp. festsetzte.

B.

‘ & . Wi 4 .y ’ 1.1% 1
»Lrunkenheit ausser dem Dienst“, ,leichtsinniges Schuldenmachen* und ,anstdssigen Lebenswandel 11

Die Centralbahn ist hierin weiter gegangen, ohne dass dagegen reklamiert wurde, indem sie %

den einen integrierenden Bestandteil des neuen Anstellungsvertrages bildenden ,gemeinsamen Bestimmunge?
fiir simtliche Beamte* als zu Disziplinarstrafen und eventuell Entlassung berechtigende Griinde fort-
bestehen liess.

(Vergleiche auch die Ausfihrungen im Direktionsberichte vom 10. Miirz 1897, Seite 14— 17.)%)

*) Vide Geschiftsbericht der Direktion pro 1897, 8. 106 bis 108.
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B. Es soll das gesamte Personal, mit Ausnahme der im Jahr 1895 neu Eingetretenen,
mit Wirkung auf 1. Januar 1896 um eine Gehaltsstufe aufgebessert werden. Lokomotivfiihrer,
Heizer, Zugfiihrer, Kondukteure sollen um zwei Gehaltsstufen vorriicken. Angestellte, die
seit 20 Jahren im Dienst der Nordostbahn, mit Vertrag, stehen, riicken ebenfalls um zwei
Stufen vor, Leute mit 30 Dienstjahren um drei Gehaltsstufen.

Hier gehen die Meinungen iiber den Inhalt der Vereinbarung vom 1. Mirz erheblich auseinander,
vorerst in dem Punkt, ob auch die Angestellten der Centralverwaltung und der centralen Bureaux des
Betriehes auf ein Vorriicken um ei ne, unter Umstiinden mehrere Stufen Anspruch haben, und sodann iiber das
Mass der auf den 1. Januar 1896 zugesagten GehaltserhGhung.

@) Mit Bezug auf die erstere Frage befinden sich die Angestellten entschieden im Irrtum. Die
Dircktion nahm immer — in ihren Vorlagen an den Verwaltungsrat und in ihrer neuen Gehaltsordnung —
kmlsequent den Standpunkt ein, dass das fiir die centralen Angestellten geltende Regulativ von 1894
forthestehen solle, vorbehiltlich einer aus freien Stiicken vorzunehmenden Revision einzelner Ansidtze. Und
“War beruhte diese Haltung wesentlich auf der Frwiigung, dass das Regulativ der Nordostbahn von 1894
fitr - die hauwptsichlich in Betracht kommenden wntern und zum Teil auch fiir die mittlern Angestellten
dieser Kategorie bereits giinstiger war als die Gehaltsordnung der Centralbahn. (Direktionsbericht, S. 7 u. 8.)1)
Nachdem die Petition vom 8. Dezember 1895 ausdriicklich die Einbeziehung auch dieser Kategorie von
Angestellten verlangt hatte, war es doppelt geboten, namentlich auch nach der in Rede stehenden Richtung
die von dor Dircktion in ihrem an Herrn Sourbeck gerichteten Schreiben vom 19. Mirz 1896 gegebene
Zus:nmnonhwung der Resultate der Konferenz vom 1. Mirz g. J. und die sie ergiinzende neue Gehalts-
Ordnung it grosster Sorgfalt zu prifen. Is ist das ohne Zweifel geschehen, und eine Einwendung ist
dagegen von der Vertretung des Personals nicht erhoben worden.

. Ohne dazu durch die Vereinbarung vom 1. Miirz 1896 verpflichtet zu sein, hat die Verwaltung aber auch
die Stellung des Personals der Centralverwaltung und der centralen Betriebsbureaux verbessert (Direktions-
bericht vom 10, Mirz 1897, Seite 10).2) Fiir die unterste Gehiilfenklasse wurde das Gehaltsmaximum von 1920
wuf 2000 . erhoht, wihrend die Centralbahn fiir diese Kategorien bis jetzt fast durchwegs den Ansatz von
15?20 Fr. beibehalten hat. Tnfolge der Revision erhielten von den in Betracht fallenden 185 Angestellten
M Gehalten bis 3000 Fr. vom 1. Januar 1896 an 83 die Erhéhung von 1920 auf 2100 Fr., weitere 58
an.f Grund der bisherigen Normen eine Erhohung um 180 Fr. Dagegen sind allerdings 94 Angestellte
bei ihren bisherigen Besoldungen verblieben, weil ihr Vorriicken regulativgemiss noch nicht fillig war.

b) Was den Umfang der Gehaltserhshungen betrifft, so verspricht die Gehaltsordnung vom 1. Januar 1896

da - . g ) :
| 8 Vorriicken um eine, je nach Umstinden um zwei Gehaltsstufen. Unter dem etwas unbestimmten Aus-
druck

: nJ¢ nach Umstinden“ verstand die Direktion die Beriicksichtigung des Dienstalters und des Ortes
der

Statlonlel‘uﬂg (Direktionsbericht vom 10. Mirz 1897, Seite 9, 13 und 18).%) s scheint auch davon
O.Q i | " . ' .
°®Sprochen worden zu sein, dass das Lokomotiv- und Zugs-Personal besonders zu beriicksichtigen sei.
Al , D |
.erdmgs geschah dies nach der Darstellung der Direktion nur unter Beifiigung von Bedingungen und
n ranle | | | " | '
sc}nd.n]\ungen (,dasselbe soll, soweit angezeigt, je nach Umstéinden, zwei oder drei Stufen erhalten).
Offenyy hat d

as Centralkomite diese einschriinkenden Ausserungen nicht beachtet oder missverstanden, was

o Mange) protokollarischer Feststellung leicht mdglich war. Tatsache ist, dass einerseits schon am

") Geschiiftsbericht der Direktion pro 1897, 8. 102. 2) Ebenda, 8. 104. 9) Ebenda, S. 104, 106 u. 108.
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28. Mérz 1896 in der Schweizer. Eisenbahn-Zeitung erklirt worden ist, nach der Vereinbarung erhalte Jeder
mindestens eine Gehaltsstufe Zulage, Zugspersonal und Maschinenpersonal zwei Stufen, einzelne lingere Jahre
angestellte konnen auf drei Gehaltsstufen steigen, wobei ebenfalls Leistungen und Tiichtigkeit in Betracht gezogen
werden, — dass anderseits die Direktion bei der Lohnregulierung im Sinne ihrer Darstellung verfuhr. Laut
der Tabelle auf Seite 191!) des Direktionsberichtes haben von den 2624 Angestellten des Bahnaufsichts-
Stations-, Zugs- und Traktionsdienstes, welche vor dem 1. Januar 1895 eingetreten und nicht bereits beim
Gehaltsmaximum angelangt waren, 1324 eine Stufe erhalten, 692 zwei Stufen, 91 drei Stufen, 12 vier
Stufen, endlich 347 lediglich Aufrundungen, welche aber meistens grosser als eine Stufe waren. Von dem
852 Mann ziihlenden Zugs- und Maschinenpersonal sind 358 um eine Stufe, 212 um zwei Stufen, 68 um
drei, 12 um vier Stufen, 167 Mann um die Aufrundung vorgeriickt. Kinem grossen Bruchteil der mit
stufenweiser Erhohung bedachten Angestellten kamen ausserdem noch Aufrundungen zu gute, die am
[. Miirz 1896 zugesagt worden waren, um die Gehalte dem neuen Schema anzupassen (ibid., Seite 19 und 18).%)

Das, was die Direktion versprochen zu haben zugiebt, ist also gehalten worden.

¢) Uber die Berechnung der Dienstjahre besteht ebenfalls eine Differenz, indem das Personal die
ganze Zeit als massgebend betrachtet, wihrend welcher Einer iiberhaupt im Dienste der Nordostbahn
gestanden ist, wihrend die Direktion nur die in der gleichen Dienststellung verbrachten Jahre zihlt und
bei einer Beforderung die Zihlung von neuem beginnt.

Die Direktion kann sich hiebei auf die Worte yund Funktionen® in § 2 Ziffer 4 b der Gehalts-
ordnung vom 22. Februar 1896 berufen und auf den zweiten Absatz eben dieser Ziffer 4 b: ,Das weitere
Vorriicken um eine hohere Gehaltsstufe findet im ibrigen von zwei zu zwei Jahren statt, wenn die fir
diese hohere Stufe nach dem Gehaltsschema erforderlichen Jahre in der betreffenden Dienststelle ab-
gelaufen sind.*

Den Nachdruck mochten wir aber darauf legen, dass sich die Nordostbahn in Ubereinstimmung

befand mit der damals von den ibrigen schweizerischen Bahnen diesbeziiglich befolgten Praxis.

d) Die Direktion hebt selbst (Seite 21 und 22 ihres Berichtes)?) Kategorien von Fillen hervor, WO
man in guten Treuen iiber die Konsequenzen und die Vollzichung der Vereinbarung vom 1. Mirz 1896
verschiedener Meinung sein konnte. So konnte man dariiber streiten, ob eine Zulage von 120 resp. 60
Franken bloss die Aufrundung zur schemagemiissen Stufe darstelle und dazu noch eine eigentliche neue
Grehaltsstufe hiitte bezahlt werden sollen. In letzterem Falle hiitten die Gehalte von 148 Angestellten noch
um 7422 Franken erhoht werden miissen. Um eher zu viel als zu wenig zu thun, hat die Direktion fiir
81 dieser Angestellten Erhohungen im Gesamtbetrage von 4412 Franken bewilligt.

Bei 65 Angestellten, welche mehr als 20 Jahre in der jetzigen Stellung gedient, resp. bei 133,
welche mehr als 20 Jahre bei der Nordostbahn iiberhaupt in Dienst gestanden, war fraglich, ob sie neben
der — meist mehr als eine Stufe ausmachenden — Aufrundung und einer Stufe Gehaltserhohung auch
die fiir 20-jihrige Dienstzeit gewihrte zweite Stufe zu erhalten haben; die Differenz betriigt 3300, resp:
8415 Franken. )

Diesen Fillen, wo vielleicht in Folge von irrtiimlichen Auffassungen der Abteilungschefs zu wenig

geleistet worden ist, stellt aber die Direktion die Thatsache gegeniiber, dass sie dafiir iiber die Abmachunge?

1) Gteschiiftsbericht der Direktion pro 1897, 8. 109. *?) Ebenda, S. 108 u. f. %) Ebenda, 8. 110 u. f.
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hinaus zahlreichem noeh nicht 20 Jahre im Dienst gestandenem Personal (s. die Spezifikation auf Seite 23
des Direktionsberichtes!) ausser der Aufrundung und einer Stufc noch eine zweite, dritte, selbst vierte
Stufe gewihrt, im CGanzen iiber 30,000 Ifranken zu viel bezahlt habe. In den Verzeichnissen iiber die
Angestellten und ihre Gehaltsstellung ist ausgesetzt, was einzelne zu viel erhalten haben. ILaut dem
ergiinzenden Berichte der Direktion vom 31. Oktober 1897 machen diese Uberzahlungen auch nach den
wf den Streik und den Schiedsspruch folgenden Vereinbarungen mit dem Centralkomite im Ganzen

‘mmer noch ca. 13,000 Franken aus.

Die Direktion war, wie auch IHerr Dr. Sourbeck laut Protokoll der IV. Konferenz, S. 17 und 23,
ancrkennt, berechtigt, den betreffenden Angestellten das zu viel Erhaltene beim Vorriicken im Jahr 1898
anzurechnen. Sie hat nun aber im Januar 1898 beschlossen, denjenigen in diesem Falle befindlichen
An,‘z;ostcllten, welche schon zehn Jahre und linger im Dienste der N. O. B. gestanden sind, doch cine

sanze (iehaltsstufe zuzulegen, was cine Mehrausgabe von 5—6000 Fr. zur Folge hatte.

¢) Die Durchfihrung einer komplizierten Gehaltsordnung mit so vielen Abstufungen ist unter
allen Umstinden eine schwierige Sache, wie dies in der neuesten Zeit auch das schweizerische Post-
und Eisenbahndepartement bei Vollziehung der neuen Gehaltsordnung fir die Postangestellten erfahren
hat. [y vorliegenden Falle wurde die Aufgabe noch erschwert durch den Umstand, dass die Angestellten,
Wie die Direktion in ihrem Berichte bei Besprechung  der zweifelhaften Fille (Seite 22) mitteilt, ihre
Reklamationen nicht unmittelbar bei der Direktion angebracht haben. Wir sind mit ihr iiberzeugt, dass
bei persinlichem Nihertreten dic Anstinde gehoben worden wiiren.  Denn schliesslich war die Kluft zwischen
en beidseitigen Standpunkten gar nicht so gross, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Binige
Inkorrekthciten, die sich bei der Kile, mit welcher die Klassifikation des Personals durchgefiihrt werden
Musste, eingeschlichen hatten (Streichung von Alters- und Uberstunden-Zulagen, ohne im neuen Schema
Brsatz dafiiy zu bieten, Unterlassung der Anrechnung einer weitern Gehaltstufe fiir 20-jihrigen Dienst
88gentiber einer Anzahl Bahnwiirter, Seite 20 des Direktionsberichtes?), wurden, sobald die Direktion den
Levbyy entdeckt hatte, sofort (im Mai und Juni 1896) berichtigt. Man darf also annehmen, dass auch
“ndere Differenzen ausgeglichen worden wiren, wenn das Personal sich an die Direktion gewendet hiitte.

Wie bei wach gewordenem Misstrauen Thatsachen entstellt werden konnen, dafiir liefert der im
P.!'Otokoll iiber die I. Konferenz mit dem Centralkomite am Schlusse erwiihnte Fall des Einnehmers Diirr
el_“(m schlagenden Beweis: Wegen Anderung des Kautionsreglements musste in den Anstellungsvertriigen
d“e Kautionssumme geindert werden, durchweg durch Verminderung derselben zu Gunsten des Personals.
Statt gemiss Instruktion die alte Summe auszustreichen und die neue dariiber zu setzen, nahm der Kanzlist

¢in v R . 0 i . ‘ "
¢ Rasur vor; daraus wurde der Vorwurf gemacht, die Direktion habe einen Anstellungsvertrag gefilscht !

C. Die Einreihung in die Stufen soll unter billiger Beriicksichtigung des Dienstalters

flnd Unter Aufrundung, wo es nétig ist, in loyaler Weise geschehen; ebenso die Einreihung
N die Klagsen.

>..' . . . - .
Uber diesen Grundsatz bestand keine Meinungsverschiedenheit.

e . o 2
) Geschiiftsbericht der Dircktion pro 1887, 8. 111. *) Ebenda 8. 110.



D. Als Richtschnur soll das Gehaltsschema der Centralbahn, samt Einfiihrungs-
bestimmungen und Nachtrdgen dienen, soweit es giinstiger ist als dasjenige der Nordostbahn. s
sollen nicht mehr Klassen aufgefiihrt werden, als bei der Centralbahn. Bei der Einteilung in die Klassen
und Stufen ist namentlich auch dem Dienstalter Rechnung zu tragen und das Personal der Bahnhofe
Ziirich und Winterthur besonders zu berticksichtigen. DBei normalen Leistungen sollen die Aufbesserungen
regelmiissig alle zwei Jahre erfolgen.

@) Nach der Vereinbarung vom 1. Mirz 1896 ging das Versprechen der Dircktion bloss dahin,
die Gehaltsverhiltnisse des fest angestellten Betricbspersonals ém wesentlichen auf gleicher Grundlage #u
normieren, wie die Centralbahn nach dem am 29. Februar 1896 in Bern getroffenen Abkommen. Gewisse
Verschiedenheiten sind bedingt durch die Verschiedenheiten der Organisation und anderweitiger Verhiiltnisse.
So kennt die Centralbahn z. B. keine Bahnbezirksvorstinde und hat anderseits keine Wirtervorstinde,
d. h. keine so kleinen Stationen (wie Sisseln, Langwicsen, Schlatt), dass der Vorstand zugleich den Dienst
des Weichenwiirters versehen konnte. Solchen Verschiedenheiten musste durch Schaffung resp. Beibehaltung
von zahlreicheren Klassen von Stationsvorstinden Rechnung getragen werden. Andere Unterschiede, z. B-
in der Klassifikation der Kinnehmer, Gepiick- und Giiterexpedienten, beruhen auf der bedeutend grossercn
Ausdebnung und Vielgestaltigkeit des Netzes der Nordostbahn (Direktionsbericht, Seite 26 und 27).1)

) Das Begehren des Centralkomites, dass die Nordostbahn auch die Nachtriige der Centralbahn, von
denen insbesondere derjenige vom 31. Mirz 1896 in Betracht fillt, zu ihrer Gehaltsordnung adoptieren
miisse, ist offenbar unbegriindet. In sclcher Weise kann sich keine selbstindige Verwaltung von dem
kiinftigen Belieben ciner andern Verwaltung abhiingig machen. Uber die Tragweite dieses Postulats
verweisen wir auf den Direktionsbericht, Seiten 25 und 26.

¢) Die iibrigen Begchren des Personals wurden erfiillt.

E. Vollziehung der Gehaltsordnung und Einfiihrungsbestimmungen.

Die Anpassung an das Schema durch Aufrundung auf die nichsthihere Gehaltsstufe geschah bei
dem seit 1. Januar 1895 eingetretenen Personal schon auf den 1. Januar 1896, withrend nach § 2 Ziff: Sa
der Gehaltsordnung dies erst auf den 1. Januar 1897 héitte geschehen miissen (Dircktionsbericht, Seite 28).%)

Fir das vor 1. Januar 1895 eingetretene Personal fand das regulire Vorriicken um eine Stufc
bei der Nordostbahn schon auf den 1. Januar 1896 statt, bei der Centralbahn dagegen erst auf den
1. Januar 1897 (Gehaltsordnungen der N. O. B. und der S. C. B., § 2, Ziff. 4b).

Es liegen hier also iiber die Vereinbarung hinausgehende Mchrleistungen der Gescllschaft vor.

F. Die Arbeiter sollen mit Bezug auf Aufbesserung und regelmissige Lohnzulagen
analog den Angestellten behandelt werden.

Der Bericht der Direktion (Seite 10—12 und 29)%) thut iiberzeugend dar, dass nicht jedem Arbeiter
cine Lohnerhéhung versprochen wurde und auch von einer prinzipicllen Anderung der Anstellungﬂvcrhii.lt‘
nisse der Arbeiter nicht die Rede war, sondern dass die Zusicherung sich auf die Verwendung des vom
Verwaltungsrate fiir dic Werkstittenarbeiter bewilligten Kredites von 50,000 Fr. beschrinkte. Fir diese
Arbeiter betrug dann die wirkliche Lohnerhohung iiber 60,000 Ir. und dazu kamen noch crhebliche Me];l;

18¢

ausgaben fiir dic Betriebsarbeiter. s wurde insbesondere durch eine vom Verwaltungsrate am 4. Mérz

1) Geschiiftsbericht der Direktion pro 1897, 8. 112. %) Ebenda S. 114. °) Ebenda S. 104 u. f., 114.
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genchmigte revidierte Lohnordnung fiir die Werkstitten eine Aufbesserung der Liéhne gewihrt (Mehr-
ausgabe ca. 30,000 Fr. per Jahr) und fir alle Arbeiter die Anordnung getroften, dass sie bei Militérdienst
die Hilfte, Unteroffizicre und Offiziere den vierten Teil der Taglohne ausbezahlt erhalten. Aus freien
Stiicken ist man also auch hier iiber dic Zusage hinausgegangen. Uberdies wurden durch ncue resp.
revidierte 'Werkstitte-Ordnungen erhebliche Erleichterungen gewiihrt.

G. Massregelungen.

Nach den Beobachtungen einzelner Mitglieder unserer Kommission traten im spitern Verlaufe der
BGWegung die Lohnfragen in den Hintergrund und wurde das Personal hauptsiichlich durch Massrege-
lungen in Aufregung versetzt, welche, wie es zu bemerken glaubte, sich stark vermehrten und mit Vorzug dic
bei der Lohnbewegung Beteiligten trafen. Wir haben die beziiglichen Verhiltnisse ciner besondern Priifung
unterzogen und heben folgende Momente hervor:

@) Vor Allem ist zu konstatieren, dass dic aufreizende Sprache der Schweiz, Eisenbahn-Zeitung
mit ihren gegen die Direktionsmitglicder, Dienstvorstinde und Vorgesetaten iiberbaupt gerichteten person-
]ichen'Angriﬁ'en wesentlich dazu beigetragen hat, die Situation schwieriger zu gestalten und das Personal
I fortwithrender Aufregung zu erhalten. (Vgl. z. B. die Nummern 5—11 vom 29. Januar, 5., 12., 19,
26. Feobruar, 5. und 12. Mirz 1897.)

Sodann ist zuzugeben, dass in jenen Tagen des Misstrauens auch seitens einzelner Verwaltungsorgane
Mituntep Ausserungen gefallen scin mogen, welehe, vom Ubereifer eingegeben, besser unterblieben wiiren.
Bcispielswcise ist es nicht zu billigen, wenn, allerdings ohne Vorwissen der Direktion, tiber einen vor dem
L. Mirz 1896 wegen starker agitatorischer Thitigkeit entlassenen Angestellten den Nachbarbahnen ungiinstige
Berichte orstattet wurden, ohne dass eine beziigliche Anfrage vorhergegangen wire.

b) Infolge der inmern Wirren hatte sich die Disziplin bedenklich gelockert und das Pflichtgefiihl
lﬁaneher eine Schwiichung erlitten. Das Personal nahm mitunter bis spiit in der Nacht an Eisenbahner-
Vcha!mnlungen teil; die Ifolgen waren vermehrte Absenzen oder verspitetes Erscheinen. Es wurden uns
“mzelne charakteristische Details vorgefiihrt, so ein Fall, in welchem das ganze Personal ciner Station unter
Preisgabe der Bedienung derselben sich am Abend zu einer Versammlung in einem benachbarten Orte
begab ung erst gegen Morgen auf einem Leiterwagen in seine Station zuriickkehrte. Solche Umstinde
Wirden eine etwas verschiirfte Handhabung der Ordnung wohl erklirlich machen.

) ¢) Nun haben wir aber aus den Mitteilungen der Direktion und der Einsichtnahme von einer grossen
Zah] Bussenzetteln den Bindruck erhalten, dass von der Durchfiihrung eines rigorosen Bussensystems bei
der Nordostbahn keine Rede war, dass im Gegenteil die Disziplin eher lax gehandhabt wurde. Friiher,
4. h. big zum Jahr 1881, habe ein viel strengeres Regime bestanden. Fehler, welche heute !/2 Fr. Busse
aur Folge haben, seien vordem mit 8—5 Franken bestraft worden; den Ansatz von 50 Cts. habe man
8ar nicht gekannt. Andere schweizerische Bahnen, so die Centralbahn und Gotthardbahn, bringen auch
hel'lte noch schiirfere Grundsiitze zur Anwendung. Die durch die Lohnbewegung erzeugte Spannung
ZV?’lschen Yorgesetsten und Untergebenen hatte sogar vielfach ein starkes Nachlassen in der Ahndung von
Plengtf@hlern zur Folge; es wurde uns z. B. von einem Stationsvorstand erziihlt, der seine Nachsicht gegen-
tber cinem wiederholt im Dienst betrunken Betroffenen damit entschuldigte, dass er in die Zeitung kime,
W?nn Cr einschreiten wiirde. Ziemlich schwere Fiille von Zugsgefihrdungen, z. B, Nichtbeachten des Signals

2 W . -
agen entlaufen!“, kommen mit einer Verwarnung davon.
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Wir haben uns Abschriften der simtlichen Bussenzettel vorlegen lassen, welche im Februar und
Dezember 1897 gegen das Zugspersonal von ca. 500 Mann herausgekommen sind, und stellen diesclben
nachstehend zusammen :

Dienstversédumnis Unkorrektes Benehmen Andere

. . e Total

Verschlafen, Zuspiitkommen, Nicht- =5 Dmnstunregelmasmgkeden
o . gegen Reisende und Vorgesetzte
erscheinen, Davonlauten S : 5

Februar 1897 : 56 Bussen a 5 Bussen 4 34 Bussen a 95 Bussen
Fr. Fr Fr. Fr. Ir. Fr.| Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. [ Fr.  I'r. Ir. Fr. ¥r; I'r. | im Giesamtbetrage
/2 1 2 3 5 10 1/2 1 2 3 b 10| 1/2 1 2 3 5} 10 von
— 39 16 1 — — 1 - 1 1 1 117 16 8 2 2 — 145 I
Dezember 1897: 45 Bussen a 6 Bussen a 17 Bussen a 68 Bussen
Fr. Fr. Fr.  Fr. Fr. Fr. | Fr. Irr. Fr. I'r. Fr. Fr.| Fr. Fr. Fr. Fr. Tr. Fr. | im Gesamtbetrage
Yo 1 2 8 5 10/Y% 1 2 3 5 10Ys 1 2 8 5 10 von
20 17 8 — — =11 — 3 2 — —16 6 3 2 1 — Ty, 81.50

Aus den Bussenzetteln werden noch folgende Einzelnheiten hervorgehoben:

Es wurden u. a. geahndet:

mit 50 Cts.: Verschlafen und Ausbleiben, selbst bei wiederholtem Riickfall, verspitete Dienstiiber-
nahme nach Ruhetagen, unpassende Ausserungen gegeniiber Reisenden;

mit 1 Fr.: Verschlafen nach cinem Ruhetag, taktloses Benchmen gegeniiber Reisenden, Rauchen
im Dienst, nachlissige Billetkontrolle, Taxmarken-Manko, Ubernahme eines iiberlasteten Zuges

mit 2 Fr.: Unentschuldigtes Ausbleiben nach durchschwiirmter Nacht, Zuriickbleiben auf einer
Zwischenstation wegen Wirtshausbesuches, grobes Benehmen gegeniiber Mitangestellten oder Vorgesetztcn
Zugsgefihrdung, vorzeitiges Abfahren ;

mit 8 Fr.: Unentschuldigtes Ausbleiben im Wiederholungsfall, unanstindiges Benehmen gegeniiber
Reisenden, Ungehorigkeiten gegen Vorgesetzte, Taxmarken-Manko;

mit 5 Fr.: Rohes Benehmen, Zugsgefihrdung, verdichtize Manipulationen mit Taxmarken;

mit 10 Fr.: Brutales Benehmen gegeniiber Reisenden.

d) Nur cine ganz kleine Zahl von Bussen wird von der Direktion selbst verhiingt; die meisten
gehen von den Dienstchefs oder von unter ihnen stehenden Organen, z. B. den Bahnbezirksvorstinden
Depotchefs, Bahnmeistern, aus. Die Direktion bekommt lediglich alle Monate die Bussenzettel in Kopic
zugestellt.

Da die Disziplinargewalt in dieser Weise einer Mehrzahl von Personen zusteht, ist es unvermeidlich
vom

hten

dass ein und dieselbe Art der Widerhandlung nicht immer in gleicher Weise bestraft wird. Durch Zirkular
13. November 1897 hat die Direktion die Dienstchefs neuerdings ermahnt, sich vor einer ungeree

Behandlung des Personals zu hiiten.

H. Mietzins fiir Dienstwohnungen.

Einen Beschwerdepﬁnkt,‘ zwar nicht mehr in der Eingabe vom 2. Mirz 1897, wohl aber bel frithern

Anliissen, bildete auch die von der Direktion verfiigte Erhohung der Mietzinse fiix Dienstwohnung®
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Bei der Centralbahn war von jeher entsprechend den etwas hohern Besoldungsansiitzen die Entschadigung
fiir Benutzung der Dienstwohnungen grosser als bei der Nordostbahn. Als bei letzterer die Gehalte auf
das Mass derjenigen der Centralbahn gebracht wurden, hiclt sie sich fiir berechtigt, auch die hohern Mict-
zinse der Centralbahn anzurcchnen. Bei einzelnen Angestellten hatte dies den Effckt, dass die Gehalts-
erhShung teilweise oder ganz durch dic Mietzinserhohung aufgezehrt wurde.

Als sich hieriiber Unzufriedenheit manifestierte, verfiigte der Verwaltungsrat auf den Antrag der
Dircktion schon unterm 14. Mirz 1896 unter Gewihrung eines Kredits von 20—25,000 Fr., dass die
Mietzinse wicder aof die Betrige herabzusetzen seien, welche frither dafiir berechnet worden waren und
welehe sich deckten mit der sehr niedrigen Einschittzung der Wohnungen zum Zwecke der Berechnung

der Einlagen in die Pensions- und IHiilfskasse und der Bezugsberechtigung.

I11.

Aus der Vorlage der Direktion vom 10. Mirz 1897 und dem gegenwiirtigen Berichte geht hervor,
dass die Direktion und der Verwaltungsrat fiir die Anliegen des Personals jederzeit ein offenes Ohr hatten
und nicht siiumten, berechtigten DBegehren Rechnung zu tragen.

Man hiitte daher billig erwarten diirfen, dass, nachdem der Verwaltungsrat am 3. Mirz 1897 zur
Antmgstellung iiber die Beschwerde des Centralkomites vom 2. gl. M. und iiber die zu erwartende Ver-
nehln]ussung der Direktion cine Kommission bestellte, deren Zusammensetzung Gewihr fiir wohlwollendes

E

Spatestens 3. April cine Sitzung angesetzt war, das Personal diese kurze Frist sich noch gedulden wiirde.

ntgegenkommen bicten sollte, und nachdem zur Behandlung der Angelegenheit auf den 27. Mirz oder

Bine am 6. Mirs im alten Schiitzenhaus in Ziirich abgehaltene Versammlung von Angestellten war denn
Weh noch fiie Abwarten der Beschliisse des Verwaltungsrates. Diese Stimmung schlug aber in kiirzester
‘1t um, In Abendblittern vom 10. Miirz 1897 war folgende Mitteilung zu lesen:

Bern, den 10. Mirz. Die Antwort der Nordostbahn ist heute beim Eisenbahndepartement eingelaufen.
Sie lautet unter Hinweis auf die vom Verwaltungsrat cingesetzte Kommission ablehmend. Von 10 bis 103/4
Uhr konferierte Dr. Sourbeck mit Bundesrat Zemp und reiste nachher nach Ziirich ab. Auf Veranlassung
des Vorstehers des eidg. Bisenbahndepartements wird das Centralkomite der Eisenbahner noch einen Versuch
zur Verstindigung machen, indem die Herren Locher, Curti, Fahrlinder und Kollbrunner zu einer morgigen
Konferenz nach Ziirich eingeladen werden. Dabei sollen die Reklamationen des Personals gepriift werden.
Wenn dabei mit Sicherheit hervorgeht, dass den Forderungen des Personals Gerechtigkeit zu Teil wird,
80 hofft auch das Centralkomite den Streik noch verhiiten zu kénnen, namentlich wenn von der Direktion
der Nordostbahn Garantien fiir loyale Durchfithrung der Zusicherung geboten werden. Sollten die Verhandlungen
aber das Personal nicht befriedigen, oder sollte in der Ausfiihrung der gemachten Zusagen eine Verzigerung
cintreten, so wird der Streik unvermeidlich.

Fine Einladung zu der laut dieser Mitteilung beabsichtigten und mit dem Eisenbahndepartement
Ve ‘ . : ‘ . ; 5 G g
Crabredeten Konferenz ist nie erfolgt. *) Dagegen gab das Centralkomite am 10. Mérz, nachmittags 3 Uhr

0 Min. von Ziirich aus ein Telegramm an den Priisidenten unserer Kommission auf, folgenden Inhalts:

—

*) Der mit dieser Darstellung in Widerspruch stehende Passus im bundesriitlichen Geschiiftsbericht pro 1897, Abteilung Post-

un N
d B‘lﬂenbahndepa.rtement (BB. 1898. II. 485), beruht auf Irrtum.
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& wLandanunann Falolinder, Adaraw. Nordostbahnpersonal verlangt mit Ungestiim den Streik. Konnen
Sie auf morgen Donnerstag vormittags 101/2 Uhr Kommission des Verwaltungsrates nach Ziivich einberufen
vor Centralkomite des Personals fiir die N. O. B. bindende Zusicherungen geben.

Centralcomité, Schiitzengarten Ziivich.

Herr Dr. Fahrlinder antwortete telegraphisch abends 5!/z Uhr:

»Centralkomite, Sehiitzengurten Ziirvich. Einberufung der verwaltungsriitlichen Kommission auf morgen
nicht moglich, da sie das Aktenmaterial noch nicht kennt.
Bindende Zusicherungen zu geben hat die Kommission keine Kompetenz,
Ieh werde dafiiv besorgt sein, dass sich die Kommission so rasch als mdglich schliissig maeht. In-
zwischen wird Herr Regierungsrat Locher auf mein Ersuchen hin Thnen iiber den geschiiftlichen Stand der
Sache morgen 1012 Uhr Auskunft erteilen. Fahriinder."
Herr Locher begab sich am Donnerstag den 11. Mirz 1897 in die Sitzung des Centralkomites,
gewann jedoch den Eindruck, dass man sich nicht mehr im Stadium der Unterhandlungen befinde, sondern
dass das Komite den Streik bereits beschlossen habe. Am Abend des gleichen Tages war denn auch dic
Streikproklamation an den Endpunkten des Nordostbahnnetzes angeschlagen.
Aus diesen Vorgiingen darf wohl der Schluss gezogen werden, dass das Centralkomite die Untersuchung

seiner Beschwerde durch unsere Kommission nicht gewollt und durch den Streik ihr vorzubeugen getrachtet hat-

IV.
Schiedsspruch vom 13. Mdrz 1897.

Am frihen Morgen des 12. Mirz 1897 trat das Personal auf dem ganzen Netze in Ausstand
Samstags den 13. Mirz kam dann unter der Vermittlung ciner Abordnung des Bundesrates cine Einigung’
zu Stande, welche, in die Form eines Schiedsspruches gekleidet, die protokollarische Feststellung eincs
zwischen den Parteien abgeschlossenen Vergleiches und einen Schiedsvertrag fiir allfillig bei Vollziehung

der Stipulationen sich ergebende Differenzen darstellt. Der Schiedsspruch lautet:

Der Vorsteher des eidgen. Post- und Eisenbahndepartements
hat,
gestiitzt auf den unterm heutigen Tage zwischen der
Direltion der Nordostbahn
und dem
Centralkomile des Verbandes des Personals sclaveiz. Transportanstalten
abgeschlossenen Schiedsvertrag, sowie auf die mit den Parteien gepflogenen Verhandlungen und auf
die von denselben abgegebenen Erklirungen,

erkannt:

1. Das Anstellungsverhiltnis und dic Gehalte des Personals der Nordostbahn sind in Ubereinstim-
mung mit dem Anstellungsvertrage und der Gehaltsordnung, sowie den beziiglichen Einfithrungs- und
Vollzichungsbestimmungen der Schweiz. Centralbahn zu ordnen, soweit nicht die zur Zeit bei der Nor doatbﬂh"
bestehenden Normen fiir das Personal giinstiger sind.  Auch fiir die Lohnverhiltnisse der Taglohnarbeite”
sollen die Normen der Schweiz, Centralbahn zu Grunde gelegt werden.

2. BEs sind mit dem Personal neue Anstellungsvertriige auf dieser Grundlage abzuschlicssen, Al
datieren vom 1. Januar 1897 und mit Riickwirkung der darin vorgeschenen Lohnerhthungen auf 1. Januar 1890



3. In Bezug auf zu bestellende Kautionen ist dem Personal die Wahl zwischen Barkaution und
Biirgschaft der Biirgschaftsgenossenschaft zu lassen.

4. Die Dircktion der Nordostbahn ist verpflichtet, die Klassifizierung der Stationen ciner Revision
zu unterstellen.

b. Wegen dieser Lohn- und Streikbewegung darf die Direktion der Nordostbahn gegeniiber dem
Dienstpersonal weder Entlassung, noch irgendwelche Massregelung cintreten lassen; auch sind civilrechtliche
Anspriiche gegeniiber dem Personal, wie auch gegeniiber dem Centralkomite des Verbandes, sowie dem
Verbande selbst ausgeschlossen.

I wird iiberdies die bestimmte Erwartung ausgesprochen, dass die Direktion der Nordostbahn durch
angemessene Behandlung des Personals, und das Personal dureh gewissenhafte Pflichterfillung das Moglichste
zur Herstelling eines im beidseitigen Interesse liegenden guten Einvernehmens beitragen.

6. Die Parteien werden cingeladen, bis zum 1. Mai niichsthin sich iiber die Anstellungsvertriige und
Gehaltsfestsetzungen zu verstiindigen.

7. Sollten sich bei Vollziechung des gegenwiirtigen Schiedsspruches Differenzen ergeben, iiber welche
sich die Parteien nicht zu ecinigen vermigen, so sind diesclben dem Schiedsrichter zur Priifung und
Entscheidung vorzulegen.

8. Auf weitergehende Begehren des Personals wird nicht eingetreten.

9. Dieser Schiedsspruch wird beiden Parteien schriftlich mitgeteilt.

Aiirich, den 13. Mirz 1897. Der Schiedsrichter:
Zemnp.

Die fiir die Durchfiihrung der durch den Kompromiss aufgestellten Grundsiitze gegebene Irist
Wurde eingehalten; die letzte Konferenz zwischen der Direktion und dem Centralcomite fiel auf den
30. April 1897.

Mit Vorlage vom 18. Juni 1897 hat die Direktion einlisslich iiber die Vollzichung des Schiedspruches
Bericht erstattet.

Sie schliesst ihren Bericht mit den Worten :

»Schliesslich erlauben wir uns noch die Bemerkung, dass wir uns, wenn wir da und dort in billiger
Beriicksichtigung der Verhilltnisse etwas weiter gegangen sind, als die strikte Vollziechung des Schieds-
SPruches erfordert hitte, in voller Ubereinstimmung mit dem Verwaltungsrate glaubten. Wir haben hiebei
"amentlich auch den im Verwaltungsrate von verschiedenen Seiten geiiusserten Wunsch im Auge gehabt,
ass wir yng angelegen sein lassen sollen, das gute Einvernchmen zwischen Direktion und Personal voll-
Stindig wieder herzustellen.®

Nach griindlicher Priifung des Berichtes und der zugehidrigen Akten miissen wir in der Tat der
Direktion das Zeugnis geben, dass sie den Schiedsspruch loyal vollzogen hat.

Nicht nur wurden in den Punkten, wo das Personal bei der Nordostbahn sich ungiinstiger stellte,
s bei der Centralbalm, die Normen der letztern angenommen, da jedoch, wo die Nordostbahn giinstigere
Bﬂdingungen gewihrte, diese beibehalten, das Personal also vielfach in eine im ganzen bevorzugte Stellung
gebmcht, sondern manche Zugestindnisse offenbar iiber die Verpflichtung hinaus gemacht; wir erinnern
ur an die Einbeziehung des Dampfbootpersonals (Seite 9 und 10 des Direktionsberichtes vom 18. Juni 1897)1),
M die hghern Lohne der Werkstiitte- und Betriebsarbeiter (Seite 11—14)2), an die feste Anstellung der
V(”'m'b(‘itcr (Seite 14)3) cte.

') Geschiiftsbericht der Dircktion pro 1897 8. 121. *) Ebenda 8. 122 u. f. %) Ebenda S, 123.
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Wir konnen noch hinzufiigen, dass die Direktion seither noch eine fiir das Zugspersonal sehr giinstige
Einrichtung eingefiihrt hat, nimlich seit dem 1. Januar 1898, wesentlich nach dem Vorgange der Central-
bahn, dem Zugspersonal Primien fiir eingezogene und abgelieferte Billette verabfolgt, was die Gesellschaft
mit einer Mehrausgabe von 30—40,000 Fr. per Jahr belastet. ‘

Zum Schlusse unseres Berichtes lassen wir die Erklirungen folgen, welche in der letzten Konferenz
iiber die Ausfiihrung des Schiedsspruches (Protokoll der IV. Konferenz, Seite 23 f.) gewechselt worden sind :

»Die heutige Verhandlung schliessend, giebt Herr Pris. Birchmeier der Hoffnung Ausdruck, es werden
die bisherigen Verhandlungen dazu beigetragen haben, dass das Personal zur Direktion neues Vertrauen
fasse, und Herr Dr. Sourbeck selbst werde die Uberzeugung mit sich nehmen, dass ¢s ungerechtfertigt wiire,
in die wohlwollende Gesinnung der Direktion gegeniiber dem Personal Zweifel zu setzen.

,Herr Dr. -Sourbeck erwiedert, er betrachte es als eine Ehrenpflicht, der Direktion fiir das Entgegen-
kommen, welches sie seit Beginn der Verhandlungen gezeigt habe, zu davken. In allen Punkten sei sic
bestrebt gewesen, dem Schiedspruch im vollen Umfunge gerecht zu werden. Sie habe sogar nach verschiedenen
Richtungen mehr zugestanden, als nach dem Schiedsspruch verlangt werden konnte. Namentlich sei zu
Dank besonderer Grund in dem Zugestindnisse, dass die Geehiilfen der untersten Klassen der centralen Bureaux
bei normalen Leistungen bis zu cinem Gehalte von Fr. 2820 vorriicken sollen, ohne dass es hiezu eines
besondern Beschlusses fiir die Versetzung in die ndchsthohere Klasse bediirfte. Sowohl fiir sich als fiir
das Personal betrachte er es ferner als Ehrenpflicht, auf vertrauensvolles Hand in Hand gehen mit der
Leitung des Unternehmens hinzuwirken nicht nur im Interesse des Betriebes, sondern auch zur Férderung
der Interessen derjenigen, welche die finanzielle Girundlage des Unternehmens geschaffen haben.®

Herr Priisident!

Herven Verwaltungsyite!

Nachdem wir unsern Bericht abgeschlossen haben, eriibrigt noch, des zweiten Auftrages 74
gedenken, den Sie uns erteilten. Wir glauben jedoch, dass Sie von uns eine Antragstellung nicht
in dem Sinne verlangten, als hiitten wir aus allen Teilen des Berichtes, der eine ausfiihrliche historisehe
Darstellung sein und durch sich selbst sprechen will, Schliisse zu ziehen, um eine summarische Kritik
der Ursachen und Vorginge des Streikes zu liefern; wohl aber wiinschten Sie, dass wir uns iiber die
Haltung der Direktion in der Streikangelegenheit aussprechen méchten, da unsere ganze Berichterstattuns
durch Berichte der Direktion an den Verwaltungsrat veranlasst worden ist. Wir nehmen nun keine?
Anstand, zu erkliren, wie es sich aus unserer Untersuchung ergiebt, dass die Dircktion in der Lohnbeweguns
sich keines Wortbruches und keiner Vertragsfilschung schuldig gemacht, sondern in guten Treuen gclmndelt

hat, und beantragen einstimmig, der Verwaltungsrat wolle

beschliessen:



et ol

Es werden die gegen die Direktion der Nordostbahn erhobenen Anschuldi-
gungen des Wortbruches und der Vertragsfilschung vom Verwaltungsrate als un-
gerechtfertigt bezeichnet und zuriickgewiesen. '

Genehmigen Sie die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Die Spezialkommission
fir die Priifung der Direktionsberichte iiber die Lohnbewegung:

Dr. Fahriinder, Regierungsrat.
Th. Curti, Nationalrat.

Dr. Hug, Rechtsanwalt.

A. Locher, Regierungsrat.

Dr. Eugen Curti.

E. Kollbrunner, Kantonsstatistiker.
Baldinger, Nationalrat.



	Commissionsbericht über die Berichte der Direktion betr. die Lohnbewegung
	...
	An den Verwaltungsrat der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft


